
Satzung über die Entschädigung der in der Gemeinde Schrum 

tätigen Ehrenbeamten und der ehrenamtlich tätigen Bürger 

(Entschädigungssatzung) 

 
Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für bei-

derlei Geschlecht. 

 

 
Aufgrund der §§ 4, 24 Abs. 1 und § 24 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in 

der zurzeit geltenden Fassung, der Landesverordnung über die Entschädigung der in den Gemeinden, 

Kreisen und Ämtern sowie der bei den Zweckverbänden tätigen Ehrenbeamten und ehrenamtlich tätigen 

Bürgern (EntschVO) in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Gemein-

devertretung Schrum vom 18.04.2018 folgende Entschädigungssatzung erlassen: 

 

§ 1 

Bürgermeister und Stellvertretende 

 

(1) Der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung eine Aufwandsentschä-

digung in Höhe des Höchstsatzes der jeweils geltenden Entschädigungsverordnung. 

 

(2) Dem Bürgermeister werden auf Antrag besonders erstattet: 

 

1. Bei Benutzung eines Wohnraumes für dienstliche Zwecke die zusätzlichen Aufwendun-

gen für dessen Heizung, Beleuchtung und Reinigung; 

2. bei dienstlicher Benutzung einer privaten Telekommunikationseinrichtung die Kosten 

der dienstlich notwendigen Telefongebühren, die anteiligen Grundgebühren und bei 

erstmaliger Herstellung des Anschlusses nach Übernahme des Ehrenamtes die anteili-

gen Kosten der Herstellung. 

 

Die Erstattung der Kosten zu Nr. 1 und 2 erfolgt pauschal. Die Höhe der monatlichen Pauschale 

beträgt 20,00 €. 

 

(3) Der Stellvertretung des Bürgermeisters wird im Falle der Vertretung eine Aufwandsentschädi-

gung gewährt, deren Höhe von der Dauer der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung 

beträgt für jeden Tag, an dem der Bürgermeister vertreten wird, ein Dreißigstel der monatlichen 

Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters. 

 

§ 2 

Ausschussvorsitzende und Stellvertretende 

 

Ausschussvorsitzende und Stellvertretende erhalten für jede von ihnen geleitete Ausschusssitzung ein 

zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe des nach § 3 zu gewährenden Sitzungsgeldes. 

 

§ 3 

Mitglieder der Gemeindeversammlung 

 

Die Mitglieder der Gemeindeversammlung erhalten für die Teilnahme an Sitzungen der Gemeindever-

sammlung und der Ausschüsse, in die sie gewählt sind, ein Sitzungsgeld in Höhe von 10,- Euro. 

 

 

 

 

 

 



§ 4 

Weitere Entschädigungen 

 

(1) Ehrenbeamten und ehrenamtlich tätigen Bürgern ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenam-

tes oder die ehrenamtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entgangene Arbeits-

verdienst aus unselbstständiger Arbeit auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert zu 

ersetzen. Ferner ist der auf den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberanteil zur 

Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des Entschädigungsberechtig-

ten an den Sozialversicherungsträger abgeführt wird. Sind die in Satz 1 genannten Personen 

selbstständig, so erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehren-

amtliche Tätigkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit entstandenen Verdienstausfall auf An-

trag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe je nach Stunde im Einzelfall auf Grund-

lage des glaubhaft gemachten Verdienstausfalls nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Der 

Höchstbetrag der Verdienstausfallentschädigung je Stunde beträgt 20,- Euro. 

 

(2) Ehrenbeamte und ehrenamtlich tätige Bürger, die einen Haushalt mit mindestens zwei Personen 

führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die durch 

das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit bedingte Abwesenheit vom Haushalt während 

der regelmäßigen Hausarbeitszeit gesondert auf Antrag für jede volle Stunde der Abwesenheit 

eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 10,- €. Auf Antrag sind statt 

der Entschädigung nach Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertre-

tung im Haushalt zu ersetzen. 

 

(3) Ehrenbeamten und ehrenamtlich tätigen Bürgern werden auf Antrag die nachgewiesenen Kos-

ten einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die ehrenamtliche Tätigkeit erforderli-

chen entgeltlichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 

oder pflegebedürftiger Familienangehöriger gesondert erstattet. Dies gilt nicht für Zeiträume, 

für die entgangener Arbeitsverdienst aus unselbstständiger Arbeit oder Verdienstausfallentschä-

digung nach Absatz 1 oder eine Entschädigung nach Absatz 2 gewährt wird. 

 

(4) Ehrenbeamten und ehrenamtlich tätigen Bürgern ist für Dienstreisen Reisekostenvergütung 

nach Reisekostenstufe B zu gewähren. Fahrkosten für die Fahrten zum Sitzungsort und zurück, 

höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung zum Sitzungsort und 

zurück, werden gesondert erstattet. Bei Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge richtet sich die 

Höhe der Entschädigung nach den geltenden Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes. 

 

§ 5 

Inkrafttreten 

 

Die Entschädigungssatzung tritt am 01.06.2018 in Kraft. Gleichzeitig wird die am 01.04.2003 in Kraft 

getretene Entschädigungssatzung mit den beiden Änderungen zum 01.01.2006 (1. Änderungssatzung), 

sowie 17.01.2011 (2. Änderungssatzung) außer Kraft gesetzt. 

 

 

 

 

 

Schrum, 23.04.2018 
 

 

        gez. 

______________ 
Ebe Thomsen 

-Bürgermeister- 


